
Positionspapier und Checkliste zur Zweckmässigkeit

Wirksam, zweckmässig, wirtschaftlich –
Betrachtung aus ärztlicher Sicht

D D Q F M H

In den Sozialversicherungsgesetzen der Schweiz
ist festgehalten, dass medizinische Behandlun-
gen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich
sein müssen, also die sogenannten WZW-Krite-
rien erfüllen müssen. Insbesondere muss sich der
Leistungserbringer in seinen Leistungen auf das
Mass beschränken, das im Interesse der Ver-
sicherten liegt und für den Behandlungszweck
erforderlich ist. Die WZW-Kriterien sind massge-
bend für die Entscheidung, ob eine Leistung von
der Versicherung übernommen werden muss
oder nicht. Das von der Arbeitsgruppe Qualität
AGQ-FMH erarbeitete Positionspapier fasst die
Grundlagen zur Zweckmässigkeit zusammen,
stellt sie in Form einer Checkliste anhand des
Beispiels Kopfschmerzen in den Kontext der ärzt-
lichen Praxis und zeigt vor diesem Hintergrund
die Position der FMH auf.

Definition und Abgrenzung
In der Literatur tauchen neben dem Begriff
Zweckmässigkeit vier weitere ähnliche Begriffe
auf: Relevanz, Angemessenheit, Notwendigkeit
und Appropriateness. Unter einer zweckmässigen
Massnahme wird verstanden, dass sie an den
konkreten Fall angepasst ist und dass sich ein
Heilungserfolg erwarten lässt [1]. Wenn der er-
wartete Gesundheitsnutzen (z.B. erhöhte Lebens-
qualität, Verminderung der Schmerzen usw.) die
erwarteten negativen Konsequenzen einer Lei-
stung (nichtmonetärer Art, z.B. Übelkeit als
Folge von Medikamenteneinnahme, andere
Therapienebenwirkungen, Mortalität usw.) über-
steigt, kann von einer zweckmässigen Mass-
nahme gesprochen werden [2]. Der Entscheid
über die Zweckmässigkeit hat in der Regel einen
komparativen Charakter; die zu prüfende Frage,
ob der Nutzen für den Patienten die Risiken der
Massnahme übersteigt, ist durch Vergleiche zu
entscheiden. Bei der Beurteilung der Zweckmäs-
sigkeit müssen zwei Vergleiche vorgenommen
werden. Erstens wird das Verhältnis «Erfolg ver-
sus Misserfolg» einer Leistung untersucht, zwei-
tens müssen bei der Beurteilung der Zweckmäs-
sigkeit die Konsequenzen anderer Massnahmen
und das Unterlassen jeglicher medizinischer In-

terventionen miteinbezogen werden [2]. Stehen
zwei Massnahmen mit der gleichen Zweckmäs-
sigkeit zur Auswahl, wird bei der Wirtschaftlich-
keitsprüfung zugunsten der kostengünstigeren
Variante entschieden. Wenn keine alternativen
Massnahmen vorhanden sind und somit auch
kein Vergleich möglich ist, basiert die Wirt-
schaftlichkeitsentscheidung auf dem Verhältnis
von Nutzen und Kosten der Behandlung. Ge-
mäss der gängigen Praxis vermag nur ein grobes
Missverhältnis zwischen Kosten und Nutzen
eine Leistungsverweigerung zu rechtfertigen [3].

Der Begriff der Relevanz beinhaltet die Ange-
messenheit wie auch die Notwendigkeit [4]. Unter
einer angemessenen Intervention wird verstan-
den, dass der zu erwartende Nutzen die erwarte-
ten Risiken der Intervention übersteigt [5]. Von
notwendigen Massnahmen wird gesprochen,
wenn eine Intervention auf jeden Fall empfoh-
len werden sollte. Dies bedeutet, dass bei einer
Unterlassung der Intervention mit erheblichen
medizinischen und sozioökonomischen Konse-
quenzen zu rechnen ist.

Diese Ausführungen zeigen auf, dass im deut-
schen Sprachgebrauch mehrere Begriffe für Ver-
gleichbares verwendet werden und noch keine
einheitliche, akzeptierte Definition für den Be-
griff Zweckmässigkeit vorhanden ist. Dies steht
im Gegensatz zur zentralen Stellung, der dieser
Begriff in der Gesetzgebung in der Schweiz erhal-
ten hat. Im vorliegenden Papier wird davon aus-
gegangen, dass die Begriffe Appropriateness, An-
gemessenheit sowie Zweckmässigkeit synonym
verstanden werden können.

Neben den theoretischen Begriffsklärungen
ist zu betonen, dass aus Sicht der Ärzteschaft das
Handeln bzw. die Intervention im Mittelpunkt stehen
muss. Zweckmässigkeit bezeichnet die Fähigkeit von
Handlungen und Prozessen, als Mittel zur Erreichung
angestrebter Ziele verwendbar zu sein. Eine Hand-
lung ist demnach zweckmässig, wenn sie dem ange-
strebten Zweck entspricht, sich diesbezüglich als be-
sonders geeignet und auch als fachlich/wissenschaft-
lich akzeptierte Empfehlung erweist. Dahinter steht
die Annahme, dass aufgrund anerkannter Kausal-
zusammenhänge mit gewissen Tätigkeiten ge-
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wisse Ziele oder Wirkungen optimal erreicht
werden können. Der Gegenpol dazu wäre, wenn
mit einer beliebigen Handlung ein definiertes
Ziel erreicht werden kann.

Zusammenhang der WZW-Kriterien
Das Effizienzgebot, welches das gesamte Kran-
kenversicherungsgesetz umspannt, schliesst zwei
der drei WZW-Kriterien mit ein, nämlich Zweck-
mässigkeit und Wirksamkeit. Im weiteren be-
steht eine detaillierte Hierarchie zwischen den
drei Kriterien: In einem ersten Schritt muss die
Wirksamkeit einer Massnahme überprüft wer-
den, darauf folgend wird die Zweckmässigkeit
anhand verschiedener Behandlungsmethoden
untersucht. Wenn beide Kriterien erfüllt sind, ist
eine Leistung wirtschaftlich, wenn nicht ein er-
hebliches Missverhältnis zwischen Aufwand und
Nutzen besteht [3].

Die Kriterien Wirksamkeit und Zweckmässig-
keit stehen aus theoretischer Sicht in folgender
Beziehung zueinander (Abb. 1): Die Beurteilung
erfolgt nur nach medizinischen Kriterien –
Kostenfragen bleiben aussen vor. Eine unwirk-
same Massnahme ist immer unzweckmässig und
eine unzweckmässige immer unwirtschaftlich.
Diese Hierarchie bedingt, dass Wirksamkeit und
Zweckmässigkeit notwendige Voraussetzungen
der Wirtschaftlichkeit sind. Eine unwirtschaft-
liche Behandlung kann medizinisch gesehen
wirksam und auch zweckmässig sein. Dies be-
deutet aber auch, dass eine wirksame und zweck-
mässige Massnahme nicht immer auch wirt-
schaftlich sein muss [2].

Kontext WZW und Qualitätssicherung
Gemäss A. Donabedian kann die Qualität der
medizinischen Versorgung in Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität aufgeteilt werden [6]. Da
die Möglichkeit besteht, Leistungen anzubieten,
die nicht angemessen oder notwendig sind, ist es
unerlässlich, im Medizinalbereich die Indika-
tionsstellung für Leistungen den Kriterien von
Donabedian voranzustellen. Diese sogenannte
Indikationsqualität umfasst die Relevanz, also
die Angemessenheit und Notwendigkeit bzw. die
Zweckmässigkeit einer medizinischen Leistung.
Damit eine Überprüfung der Zweckmässigkeit
überhaupt möglich ist, sind akzeptierte Regeln
zur Indikationsstellung notwendig [7]. Rechtlich
ist die medizinische Indikation nichts anderes
als die Frage nach der Zweckmässigkeit. Dies be-
deutet, dass die Anwendung einer wissenschaft-
lich anerkannten therapeutischen Massnahme
bei Nichtindikation unzweckmässig ist [3]. Die
Zweckmässigkeit hängt somit eng mit der Quali-
tätssicherung zusammen. Diese Aussage wird in
der Literatur mehrmals unterstrichen: Wo die
Qualitätssicherung greift, werden unzweckmäs-
sige Handlungen entdeckt, und Einschränkungen
des Behandlungsumfangs durch verschiedene
Budgetierungen schliessen Unzweckmässigkeit
nicht aus. Gemäss der Literatur ist die Anzahl
potentiell unzweckmässiger Handlungen genü-
gend gross, dass dies nicht ignoriert werden
sollte [8].
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Abbildung 1
Zusammenhang der WZW-Kriterien (eigene Darstellung).



Stand der Umsetzung
Seit der Einführung des neuen KVG hat die
Diskussion über Zweckmässigkeit an Wichtigkeit
gewonnen. In der Schweiz wurden diverse Indi-
kationsempfehlungen (sogenannte Guidelines)
erarbeitet und implementiert [9]. Die dabei ver-
wendeten Verfahren bezogen frühere Studien,
Erfahrungen der Experten und die Literatur mit
ein. Solche Indikationsempfehlungen sollten für
eine grosse Anzahl von Patienten ihre Gültigkeit
haben (90–95%) [9]. Im angelsächsischen Raum
wurden verschiedene Studien über die Zweck-
mässigkeit bzw. die Unzweckmässigkeit von
Behandlungsmethoden durchgeführt [10]. Die
RAND Appropriateness Method (RAM) kombi-
niert Expertenmeinungen und systematische
Literatursuche und ist zurzeit die am besten
akzeptierte Methode zur Bestimmung der Zweck-
mässigkeit und zur Ableitung von Empfehlun-
gen [11, 12].

Zweckmässigkeit und ärztliche Qualität
Aus Sicht der ärztlichen Qualität steht die Hand-
lung bzw. die Intervention im Zentrum. Es muss
klar sein, anhand welcher Kriterien und/oder In-
dikatoren die Zweckmässigkeit einer Handlung
definiert und operationalisiert wird und wie eine
nachvollziehbare Überprüfung erbracht werden
kann. Wissenschaftliche Evaluationen können
die Umsetzung begleiten und auswerten. Zweck-
mässigkeit verlangt einen angemessen, bedarfs-
orientierten und wirkungsorientierten Einsatz
von Ressourcen. Zweckmässiges und/oder ange-
messenes Handeln muss daher für Dritte nach-
vollziehbar und anhand folgender Kriterien er-
kennbar sein:
Habe ich als Arzt…
… die Frage gestellt, ob ein ausgewogenes Ver-

hältnis zwischen dem Bedürfnis des Patienten
und dem Angebot des Arztes besteht?

… reflektiert, ob eine vorgesehene Handlung
bzw. Massnahme nicht durch eine zweckmäs-
sigere ersetzt werden könnte?

… reflektiert, ob das geplante Handeln auf wis-
senschaftlicher Evidenz beruht und ob zum
Thema verbindliche Guidelines und/oder
Standards zum Einsatz des vorgesehenen Mit-
tels vorhanden sind?

… den Patienten (bzw. die Angehörigen) über
die geplante Handlung sowie die einzusetzen-
den Mittel informiert und mit diesem (bzw.
diesen) das Verhältnis von Nutzen und Risi-
ken diskutiert?

… über die zur Verfügung stehenden Mittel in-
formiert und zusammen mit dem Patienten
(bzw. den Angehörigen) diese Mittel im Ver-
hältnis zum erwarteten Nutzen diskutiert?

… meinen Entscheid dokumentiert und begrün-
det, falls das Handeln oder der Einsatz der Mit-
tel von den akzeptierten Empfehlungen ge-
mäss Punkt 3 oder 4 abweicht?

… die zu erwartende Wirkung beschrieben und
überprüft?

In der Checkliste Zweckmässigkeit auf der fol-
genden Seite wird anhand des Beispiels Kopf-
schmerzen dargestellt, was dies in der ärztlichen
Praxis bedeuten kann.

Position der FMH
WZW-Kriterien können nur unter Berücksichti-
gung des Zusammenspiels aller Kräfte definiert
werden. Akzeptierte oder ausgehandelte Verein-
barungen und Abmachungen der Gesellschaft
sind abhängig von Normen und Werten und
bleiben nicht stabil. Dies gilt auch für die Diskus-
sion der WZW-Kriterien.

Die drei WZW-Kriterien sind in der Praxis mit-
einander verbunden, ergänzen sich und können
nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Je
nach Ausgangspunkt kann ein Kriterium von
einem anderen abhängig sein, was von der Per-
spektive des Betrachters abhängt. Im vorliegen-
den Positionspapier geht es um die Zweckmäs-
sigkeit aus Sicht der Ärzteschaft: Die Zweckmäs-
sigkeit stellt das richtige, angemessene Handeln
ins Zentrum und ist daher nicht nur von der
Wirksamkeit und/oder der Wirtschaftlichkeit ab-
hängig, sondern schliesst diese ein.

In einer Grundsatzdiskussion sollte die Frage
aufgenommen werden, ob die drei WZW-Be-
griffe überhaupt tauglich und/oder adäquat sind
oder ob sie durch besser bzw. klarer definierte
Ausdrücke ersetzt werden könnten.

Für die Umsetzung der WZW-Kriterien müs-
sen die Koproduzenten der ärztlichen Leistungs-
erbringung, also Patienten, Versicherer, Ärzte,
Spitexorganisationen usw. (vgl. Leitbild ärztliche
Qualität [13]), die entsprechenden Definitionen
gemeinsam entwickeln. Da die WZW-Kriterien
eng mit der Qualitätssicherung zusammenhän-
gen, müssen dabei Qualitätsaspekte unbedingt
miteinbezogen werden.

Bei der medizinischen Behandlung von Men-
schen wird es immer weiche Faktoren geben, die
mit klassischen Wirksamkeitsstudien nicht er-
fasst werden. Aus Sicht der ärztlichen Qualität
steht jedoch im Zentrum, dass möglichst Han-
deln, Interventionen etc. transparent und nach-
vollziehbar sind und überprüft werden können.

Die WZW-Kriterien unterstehen einem Aus-
handlungsprozess aller beteiligten Kräfte. Die
Ärzteschaft will sich an der Diskussion, was
zweckmässig ist, mitbeteiligen, kann aber nicht
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allein die Antwort liefern und die entsprechende
Verantwortung tragen. Aber es ist festzuhalten,
dass die leistungserbringenden Fachleute bei der
Definition des zweckmässigen Handelns und des
zweckmässigen Einsatzes der Mittel das grösste
Wissen und dadurch den grössten Handlungs-
spielraum haben und deshalb die Führung über-
nehmen sollen. Dabei sollen nicht wissenschaft-
liche, sondern handlungsorientierte Definitionen
und Operationalisierungen und deren Überprüf-
barkeit im Vordergrund stehen.

Wer entscheidet im konkreten Fall über die
Zweckmässigkeit einer Behandlung? Zweckmäs-
siges Handeln und der zweckmässige Einsatz von
Mitteln sind das Resultat des Aushandlungspro-
zesses zwischen Patienten und Expertenmei-
nung, die durch den Therapeuten vertreten wird.
Dabei darf weder das individuelle Bedürfnis des
Patienten noch die Angebotspalette den eigent-
lichen Bedarf dominieren, sondern die richtige
und «passgenaue» Dienstleistung steht im Zen-
trum.
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